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RAT UND KOMMISSION
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Rat
Änderungen der RL 2006/112
Der Rat hat eine RL zur Änderung der RL 2006/112
erlassen, um verschiedene Anpassungen, zumeist
technischer Art, einzufügen.1) Zunächst wird die
RL 2006/112 dahingehend präzisiert, dass die Son-
derregelungen für die Einfuhr und Lieferung von
Gas über jedes Erdgasnetz im Gebiet der Gemein-
schaft oder jedes an ein solches Netz angeschlossene
Netz gilt. Ebenso soll die Steuerbefreiung auch auf
Einfuhren von Erdgas durch Schiffe angewendet
werden, sofern dieses in ein Erdgasnetz oder ein
dem Erdgasnetz vorgelagertes Gasleitungsnetz einge-
speist wird.

Um die Lieferung oder Einfuhr von Wärme und
Kälte am Ort des Verbrauchs zu besteuern, soll die-
selbe Regelung angewendet werden wie auf Erdgas
und Elektrizität. Zudem werden die Sonderregelun-
gen für die Gewährung des Zugangs zu den Erdgas-
und Elektrizitätsverteilungsnetzen auch auf alle
Dienstleistungen, die mit der Gewährung des Zu-
gangs zu allen Erdgas- und Elektrizitätsnetzen sowie
zu den Wärme- und Kältenetzen verbunden sind, an-
zuwenden sein. Wird von den Mitgliedstaaten in die-
sem Sektor ein ermäßigter Steuersatz eingeführt,

dann ist zudem die vorherige Konsultation des Mehr-
wertsteuerausschusses erforderlich.

Bezüglich der Lieferung von Grundstücken und
den damit zusammenhängenden Ausgaben sollen
die Vorschriften über den Vorsteuerabzug klarer ge-
fasst und verschärft werden. Durch einen neu hinzu-
kommenden Art 168 a wird bestimmt, dass, soweit
ein dem Unternehmen zugeordnetes Grundstück
vom Steuerpflichtigen sowohl für unternehmerische
Zwecke als auch für seinen privaten Bedarf oder
den seines Personals oder allgemein für unterneh-
mensfremde Zwecke verwendet wird, bei Ausgaben
iZm diesem Grundstück höchstens der Teil der
Mehrwertsteuer abgezogen werden darf, der auf die
Verwendung des Grundstücks für unternehmerische
Zwecke des Steuerpflichtigen entfällt. Diese Regelung
kann von den Mitgliedstaaten auch auf Ausgaben
iZm von ihnen definierten sonstigen Gegenständen
angewendet werden, die dem Unternehmen zugeord-
net sind.
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1) RL 2009/162/EU des Rates v 22. 12. 2009 zur Änderung verschiede-

ner Bestimmungen der RL 2006/112/EG über das gemeinsameMehr-
wertsteuersystem, ABl L 2010/10, 14 (15. 1. 2010).



Die Umsetzung der RL 2009/162 hat durch die
Mitgliedstaaten bis zum 1. 1. 2011 zu erfolgen.
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Rat
Durchführungsbeschluss des Rates zur
Ermächtigung Portugals, eine abweichende
Regelung anzuwenden
Mit Entscheidung des Rates v 19. 1. 2010 wird Por-
tugal ermächtigt, eine von den Art 168, 193 und 250
der RL 2006/112 abweichende Regelung beizubehal-
ten. Portugal wird weiterhin ermächtigt, auf Haustür-
geschäfte eine fakultative Sonderregelung anzuwen-
den, wonach zum einen in diesem Bereich tätige Un-
ternehmen die Mehrwertsteuer auf die Gegenstände
schulden, die ihre Wiederverkäufer an Endverbrau-
cher liefern und zum anderen die Wiederverkäufer
von der Pflicht zur Abgabe von Steuererklärungen
und zur Entrichtung von Mehrwertsteuer befreit wer-
den. Die Sonderregelung gilt bis zum 31 .12. 2012.2)
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Kommission
Vertragsverletzungsverfahren
Die Kommission hat in den vergangenen Wochen
mehrere Vertragsverletzungsverfahren gegen die Mit-
gliedstaaten fortgeführt.3) Diese Verfahren betreffen
& die spanische Erhebung einer Kapitalverkehr-

steuer auf bestimmte Kapitalzuführungen, die zu-
sätzlich zur Gesellschaftsteuer erhoben wird (Ver-
stoß gegen die Gesellschaftsteuerrichtlinie, 2008/
7/EG – 2. Stufe des Verfahrens nach Art 258
AEUV);4)

& die spanischen Vorschriften, nach denen be-
stimmte nichtansässige natürliche und juristische
Personen (zB ausländische Pensionsfonds) in Spa-
nien einen Steuervertreter benennen müssen
(Verstoß gegen die Dienstleistungsfreiheit –
2. Stufe des Verfahrens nach Art 258 AEUV);5)

& die griechischen Rechtsvorschriften, wonach bei
bestimmten Verbraucherausgaben Steuerabzüge
nur dann gewährt werden, wenn die Ausgaben
in Griechenland getätigt werden und wenn der
Abzug von in Griechenland ansässigen Steuer-
pflichtigen geltend gemacht wird (Verstoß gegen
Freizügigkeit sowie die Niederlassungs- und
Dienstleistungsfreiheit – 2. Stufe des Verfahrens
nach Art 258 AEUV);6)

& die belgischen Steuervorschriften betreffend Divi-
denden, die von belgischen Investmentfonds aus-
geschüttet werden, die ihr gesamtes Vermögen in
Immobilien anlegen, da eine Befreiung nur bei
mindestens 60%iger Veranlagung in belgische
Immobilien gewährt wird (Verstoß gegen Kapital-
verkehrs- und Dienstleistungsfreiheit – 2. Stufe
des Verfahrens nach Art 258 AEUV);7)

& die Nichtumsetzung des Urteils des EuGH
C-406/07 über die Besteuerung von Dividenden-
zahlungen aus dem Ausland an natürliche Perso-

nen durch Griechenland (1. Stufe des Verfahrens
nach Art 258 AEUV);8)

& die belgischen Steuervorschriften, wonach an aus-
ländische Investmentfonds fließende Dividenden
und Zinsen höher besteuert werden als ähnliche
Zahlungen an inländische Investmentfonds (Ver-
stoß gegen die Freiheiten – 2. Stufe des Verfah-
rens nach Art 258 AEUV);9)

& die dänischen Rechtsvorschriften, die die Liefe-
rungen karitativer oder anderer nicht gewinnori-
entierter Vereinigungen von der Mehrwertsteuer
befreien (2. Stufe des Verfahrens nach Art 258
AEUV).10)

URTEILE UND BESCHLÜSSE DES EUGH
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C-311/08, Société de Gestion Industrielle
(SGI)
Gemeinschaftskonformität grenzüber-
schreitender Verrechnungspreiskorrekturen
In der vorliegenden Rs geht es um grenzüberschrei-
tende, konzerninterne Verrechnungspreiskorrekturen
aufgrund der Nichtbeachtung des Fremdvergleichs-
grundsatzes iZm der Gewährung von unverzinsli-
chen Darlehen und Zahlungen an ein Mitglied des
Verwaltungsrats. Zwecks Vermeidung von Gewinn-
verlagerungen sieht die nationale belgische Bestim-
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2) Durchführungsbeschluss des Rates v 19. 1. 2010 zur Ermächtigung
der Portugiesischen Republik, eine von den Artikeln 168, 193 und
250 der RL 2006/112/EG über das gemeinsame Mehrwertsteuersys-
tem abweichende Regelung anzuwenden, ABl L 2010/19, 5
(23. 1. 2010).

3) In den Klammerausdrücken in der folgenden Aufzählung ist der Stand
des Vertragsverletzungsverfahrens nach Art 258 AEUV (früher:
Art 226 EG) angegeben (die 1. Stufe besteht in einem förmlichen Auf-
forderungsschreiben, die 2. Stufe in einer mit Gründen versehenen
Stellungnahme; sollten sodann die einschlägigen nationalen Bestim-
mungen nicht binnen zwei Monaten im Sinne der Kommission geän-
dert werden, hat diese die Möglichkeit, die Angelegenheit an den
EuGH zu verweisen).

4) Gesellschaftsteuer: Die Europäische Kommission fordert Spanien
förmlich auf, seine Steuern auf bestimmte Kapitalzuführungen abzu-
schaffen, IP/10/83 (28. 1. 2010).

5) Direkte Steuern: Europäische Kommission fordert Spanien förmlich
auf, bestimmte Vorschriften über die Ernennung von Steuervertretern
zu ändern, IP/10/84 (28. 1. 2010).

6) Direkte Steuern: Kommission fordert von Griechenland eine Ände-
rung seiner Steuervorschriften über den Steuerabzug bei bestimmten
Verbraucherausgaben, IP/10/85 (28. 1. 2010).

7) Direkte Steuern: Europäische Kommission fordert Belgien förmlich
auf, einige Vorschriften der Dividendenbesteuerung zu ändern,
IP/10/91 (28. 1. 2010).

8) Direkte Steuern: Kommission leitet neues Vertragsverletzungsverfah-
ren gegen Griechenland ein wegen Nichtbefolgung eines Urteils des
Europäischen Gerichtshofs zur Besteuerung von Dividendenzahlun-
gen aus dem Ausland, IP/10/93 (28. 1. 2010).

9) Direkte Steuern: Europäische Kommission fordert Belgien förmlich
auf, seine Vorschriften über die höhere Besteuerung von Dividenden-
und Zinszahlungen an ausländische Investmentfonds zu ändern,
IP/10/94 (28. 1. 2010).

10) Mehrwertsteuer – Kommission verfolgt Vertragsverletzungsverfahren
gegen Dänemark betreffend Mehrwertsteuerbefreiungen, IP/10/90
(28. 1. 2010).



mung Verrechnungspreiskorrekturen ausschließlich
für grenzüberschreitende Sachverhalte, nicht jedoch
für Gewinnverlagerungen innerhalb des eigenen
Landes, wenn der Vorteil beim Empfänger steuerlich
berücksichtigt wird, vor. Ebenso wie GA Kokott in
ihren Schlussanträgen11) stellte der EuGH in seinem
Urteil v 21. 1. 201012) die diskriminierende Wir-
kung einer solchen Bestimmung fest, wobei jedoch
der Erhalt einer ausgewogenen Aufteilung der Be-
steuerungsbefugnis sowie die Verhütung von Steuer-
umgehungen als Rechtfertigungsgründe vorgebracht
werden können. In diesem Zusammenhang ist aber
weiters zu prüfen, ob die Regelung auch verhältnis-
mäßig ist. Hierzu hat der EuGH festgestellt, dass ers-
tens bei einem Verdacht, dass ein geschäftlicher Vor-
gang über das hinausgeht, was die betreffenden Ge-
sellschaften unter freien Wettbewerbsbedingungen
vereinbart hätten, dem Steuerpflichtigen ohne über-
mäßigen Verwaltungsaufwand ermöglicht werden
muss, Beweise für etwaige wirtschaftliche Gründe
für diesen Geschäftsabschluss beizubringen. Zwei-
tens darf sich die steuerliche Berichtigung lediglich
auf den Teil beschränken, der über das hinausgeht,
was ohne die gegenseitige Verflechtung dieser Gesell-
schaften vereinbart worden wäre. Der EuGH kommt
daher zu dem Ergebnis, dass

Art 43 EG iVm Art 48 EG dahin auszulegen [ist], dass er
Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats wie den im Ausgangs-
verfahren streitigen nicht grundsätzlich entgegensteht, wonach
ein außergewöhnlicher oder unentgeltlicher Vorteil bei der ge-
bietsansässigen Gesellschaft besteuert wird, wenn er einer in ei-
nem anderen Mitgliedstaat niedergelassenen und mit der erst-
genannten Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar verflochte-
nen Gesellschaft gewährt worden ist, während eine gebietsan-
sässige Gesellschaft nicht bezüglich eines solchen Vorteils
besteuert werden kann, wenn dieser einer anderen gebietsan-
sässigen Gesellschaft gewährt worden ist, mit der sie in dieser
Weise verflochten ist. Es ist jedoch Sache des vorlegenden Ge-
richts, sich davon zu überzeugen, dass die im Ausgangsverfah-
ren streitige Regelung nicht über das hinausgeht, was zur Er-
reichung der mit ihr verfolgten Ziele in ihrer Gesamtheit erfor-
derlich ist.
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C-472/08, Alstom Power Hydro
Erstattung von Mehrwertsteuer-
überschüssen
In der Rs Alstom Power Hydro hatte der EuGH zu be-
urteilen, ob eine Ausschlussfrist von drei Jahren für
die Einreichung eines Antrags auf Erstattung des
Mehrwertsteuerüberschusses, der von den Steuerbe-
hörden zu Unrecht eingenommen wurde, mit Art 18
Abs 4 der 6. MwSt-RL (= Art 183 der RL 2006/112)
vereinbar ist. In seinem Urteil v 21. 1. 201013) kam
der Gerichtshof zu folgendem Ergebnis:

Art 18 Abs 4 (der 6. MwSt-RL) ist dahin auszulegen, dass
er einer Regelung eines Mitgliedstaats wie der im Ausgangsver-
fahren streitigen, die eine Ausschlussfrist von drei Jahren für
die Einreichung eines Antrags auf Erstattung des Mehrwert-
steuerüberschusses vorsieht, der von den Steuerbehörden dieses
Staates zu Unrecht eingenommen wurde, nicht entgegensteht.

Anmerkung: Art 183 der RL 2006/112 be-
stimmt, dass die Mitgliedstaaten den Vorsteuerüber-

schuss auf den folgenden Erklärungszeitraum vortra-
gen oder ihn nach den von den Mitgliedstaaten fest-
gelegten Einzelheiten erstatten können. Eine Frist
sieht diese Bestimmung zwar nicht vor, allerdings
würde eine unbegrenzte Antragsmöglichkeit der
Rechtssicherheit entgegenstehen.14) Zudem ist es
nach stRsp des EuGH mangels einer Gemeinschafts-
regelung Aufgabe des innerstaatlichen Rechts der ein-
zelnen Mitgliedstaaten, unter Beachtung des Äquiva-
lenzgrundsatzes und des Effektivitätsgrundsatzes die
Verfahrensmodalitäten zu regeln. Eine Frist von drei
Jahren ist dabei nach Ansicht des EuGH auf jeden
Fall als mit dem Gemeinschaftsrecht vereinbar anzu-
sehen, da „es diese Frist jedem durchschnittlich auf-
merksamen Steuerpflichtigen grundsätzlich ermög-
licht, die Rechte, die er aus der Unionsrechtsordnung
ableitet, ordnungsgemäß geltend zu machen“.15)

taxlex-EU 2010/32

C-118/08, Transportes Urbanos
Staatshaftung bei europarechtswidriger
Richtlinienumsetzung
Der Rs Transportes Urbanos lag folgender Sachverhalt
zugrunde: Der Gerichtshof hatte im Jahr 2005 ent-
schieden, dass Spanien gegen Gemeinschaftsrecht ver-
stoßen hat, indem das Recht des Steuerpflichtigen be-
schränkt wurde, die auf den Erwerb vonmit Subventio-
nen finanzierten Gegenständen oder Dienstleistungen
entfallenden Mehrwertsteuerbeträge als Vorsteuer ab-
zuziehen.16) Da die Transports Urbanos y Servicios Gene-
rales (im Folgenden Transportes Urbanos) aufgrund die-
ser Regelung Mehrwertsteuer iHv E 1.228.366,39
nicht als Vorsteuer geltend machen konnte, erhoben
sie Klage. Diese wurde ua mit der Begründung abge-
wiesen, dass das Recht, die Erstattung rechtsgrundlos
geleisteter Zahlungen zu verlangen, bei Erlass des
EuGH-Urteils bereits verjährt gewesen sei und somit
der unmittelbare Kausalzusammenhang zwischen der
dem spanischen Staat vorgeworfenen Verletzung des
Unionsrechts und dem behaupteten Schaden durch-
brochen worden sei. Zudem gelte bei Staatshaftungs-
klagen wegen Verletzung des Unionsrechts die Regel,
dass zuvor alle gerichtlichen und außergerichtlichen
Rechtsbehelfe gegen den beschwerenden Verwaltungs-
akt ausgeschöpft werden müssen, was jedoch nicht ge-
schehen sei. Da die Ausschöpfung der Rechtsbehelfe je-
doch nicht Voraussetzung bei Staatshaftungsklagen we-
gen Verfassungswidrigkeit eines Gesetzes ist, wurde der
EuGH gefragt, ob diese unterschiedliche Behandlung
dem Äquivalenzgrundsatz und dem Effektivitätsgrund-
satz zuwiderläuft. In seinem Urteil v 26. 1. 2010 kam
der EuGH zu folgendem Ergebnis:17)

Das Unionsrecht steht der Anwendung einer Regelung ei-
nes Mitgliedstaats entgegen, wonach eine Staatshaftungsklage,
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11) Schlussanträge GA Kokott 10. 9. 2009, C-311/08, Société de Gestion
Industrielle (SGI).

12) EuGH 21. 1. 2010, C-311/08, Société de Gestion Industrielle (SGI).
13) EuGH 21. 1. 2010, C-472/08, Alstom Power Hydro.
14) Siehe Rz 16 des Urteils.
15) Siehe Rz 21 des Urteils.
16) EuGH 6. 10. 2005, C-204/03, Kommission/Spanien.
17) EuGH 26. 1. 2010, C-118/08, Transportes Urbanos.



die auf eine in einem Urteil des Gerichtshofs gem Art 226 EG
festgestellte Verletzung des Unionsrechts durch ein nationales
Gesetz gestützt wird, nur Erfolg haben kann, wenn der Kläger
zuvor alle innerstaatlichen Rechtsbehelfe ausgeschöpft hat, die
auf die Anfechtung der Gültigkeit des auf der Grundlage dieses
Gesetzes erlassenen beschwerenden Verwaltungsakts gerichtet
sind, während eine solche Regelung nicht für eine Staatshaf-
tungsklage gilt, die darauf gestützt wird, dass das zuständige
Gericht das betreffende Gesetz für verfassungswidrig erklärt
hat.

Anmerkung: Geschädigte haben bei europa-
rechtswidriger Richtlinienumsetzung einen Entschä-
digungsanspruch gegen den Staat, wenn drei Voraus-
setzungen erfüllt sind: Die unionsrechtliche Norm,
gegen die verstoßen worden ist, bezweckt die Verlei-
hung von Rechten an die Geschädigten, der Verstoß
gegen diese Norm ist hinreichend qualifiziert, und
zwischen diesem Verstoß und dem den Geschädig-
ten entstandenen Schaden besteht ein unmittelbarer
Kausalzusammenhang.18) Der Anspruch auf Scha-
denersatz ergibt sich aus dem Unionsrecht, allerdings
hat der Staat mangels gemeinschaftsrechtlicher Rege-
lungen die Folgen des entstandenen Schadens im
Rahmen des nationalen Haftungsrechts zu beheben.
Dabei sind der Äquivalenzgrundsatz und der Effekti-
vitätsgrundsatz zu beachten. Daher dürfen die Vo-
raussetzungen nicht ungünstiger sein als bei ähnli-
chen Rechtsbehelfen, die nur nationales Recht be-
treffen, noch dürfen die Rechtsbehelfe so ausgestaltet
sein, dass sie die Erlangung der Entschädigung prak-
tisch unmöglich machen oder übermäßig erschwe-
ren.

Da der einzige Unterschied zwischen einer Klage
wegen Verstößen gegen Unionsrecht und wegen Ver-
fassungswidrigkeit eines Gesetzes darin besteht, dass
die Rechtsverstöße, auf die sie sich stützen, im Fall
der einen Klage vom Gerichtshof mit einem Urteil
gem Art 226 EG (nunmehr Art 258 AEUV) und
im Fall der anderen mit einem Urteil des Tribunal
Constitucional festgestellt werden, sind beide Klagen
als gleichartig anzusehen. Da für die beiden Klagen je-
doch unterschiedliche Bedingungen verlangt werden,
wird der Äquivalenzgrundsatz missachtet.19) Der
EuGH hat somit festgestellt, dass durch diese Unter-
scheidung das Gemeinschaftsrecht verletzt wurde.
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C-473/08, Eulitz
Unterrichtserteilung durch Privatlehrer
Die Eulitz GbR, eine Gesellschaft bürgerlichen
Rechts, betreibt ein Ingenieursbüro in Dresden. Der
Gesellschafter, Herr Eulitz, hielt für einen Verein (EI-
POS) im Rahmen postgradualer Lehrgänge Vorlesun-
gen und nahm auch im Rahmen von Prüfungskom-
missionen Prüfungen ab. Zulassungsvoraussetzung
für die Teilnehmer dieser Lehrgänge, die alle dem
Brandschutz galten, war mindestens ein Abschluss
als Architekt bzw Ingenieur oder eine mindestens
zweijährige berufspraktische Tätigkeit auf dem Ge-
biet der Brandschutzplanung oder gegebenenfalls im
Baubereich. Fraglich war, ob die von Herrn Eulitz
ausgeübten Tätigkeiten unter den Begriff „von Privat-
lehrern erteilter Schul- und Hochschulunterricht“ iSd

Art 13 Teil A Abs 1 lit j der 6. MwSt-RL (= Art 132
Abs 1 lit j der RL 2006/112) fallen. In seinem Urteil
v 28. 1. 201020) kam der EuGH zu folgendem Er-
gebnis:

1. Art 13 Teil A Abs 1 lit j (der 6. MwSt-RL) ist dahin
auszulegen, dass Lehrleistungen, die ein Diplom-Ingenieur
an einem als privatrechtlicher Verein verfassten Bildungsinsti-
tut für die Teilnehmer von Fortbildungslehrgängen erbringt,
die bereits mindestens einen Universitäts- oder Fachhochschul-
abschluss als Architekt bzw Ingenieur oder eine gleichwertige
Bildung besitzen, wobei die Kurse mit einer Prüfung abge-
schlossen werden, „Unterrichtseinheiten, die sich auf Schul-
und Hochschulunterricht beziehen“, im Sinne dieser Bestim-
mung sein können. Auch andere Tätigkeiten als die Lehrtätig-
keit im eigentlichen Sinne können solche Unterrichtseinheiten
sein, sofern diese Tätigkeiten im Wesentlichen im Rahmen der
sich auf den Schul- und Hochschulunterricht beziehenden Ver-
mittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten durch den Unter-
richtenden an Schüler oder Studierende ausgeübt werden. So-
weit erforderlich, hat das vorlegende Gericht zu prüfen, ob alle
im Ausgangsverfahren in Rede stehenden Tätigkeiten Unter-
richtseinheiten sind, die sich auf den „Schul- und Hochschul-
unterricht“ im Sinne dieser Bestimmung beziehen.

2. Art 13 Teil A Abs 1 lit j dieser Richtlinie ist dahin aus-
zulegen, dass eine Person wie Herr Eulitz, der Gesellschafter
der Klägerin des Ausgangsverfahrens ist und der als Lehrkraft
im Rahmen der von einer dritten Einrichtung angebotenen
Lehrveranstaltungen Leistungen erbringt, unter Umständen
wie den im Ausgangsverfahren gegebenen nicht als „Privatleh-
rer“ im Sinne dieser Bestimmung angesehen werden kann.

Anmerkung: Der EuGH stellt zunächst mit Hin-
weis auf die anderen Sprachfassungen (zB die franzö-
sische) klar, dass Art 132 Abs 1 lit j der RL 2006/112
nicht unmittelbar den „Schul- und Hochschulunter-
richt“, sondern „Unterrichtseinheiten, die . . . sich
auf Schul- und Hochschulunterricht beziehen“, von
der Mehrwertsteuer befreit. Mit Hinweis auf seine
bisherige Rsp21) kommt der EuGH zum Schluss, dass
für Zwecke der Mehrwertsteuer nicht zwischen dem
Unterricht, der Schülern oder Studierenden erteilt
wird, die an einer erstmaligen Schul- und Hochschul-
ausbildung teilnehmen, und dem Unterricht im Rah-
men einer postgradualen Ausbildung zu unterschei-
den ist. Was die anderen Tätigkeiten – wie etwa die
Prüfungstätigkeiten von Herrn Eulitz – betrifft, die
kein Unterricht im eigentlichen Sinne sind, hat das
vorliegende Gericht allerdings zu prüfen, ob diese
im Wesentlichen im Rahmen der Vermittlung von
Kenntnissen und Fähigkeiten durch den Unterrich-
tenden an Schüler und Studenten ausgeübt werden.22)

Strittig war ebenfalls, ob Herr Eulitz als „Privat-
lehrer“ angesehen werden kann, wobei der EuGH
klarstellt, dass es in diesem Zusammenhang nicht aus-
reicht, wenn zwischen dem EIPOS und Herrn Eulitz
kein Unterordnungsverhältnis besteht.23) Die Tatsa-
che allein, dass eine Tätigkeit selbständig ausgeübt
wird, reicht demnach nicht aus, dass die Tätigkeit
als „privat“ iSd Art 132 Abs 1 lit j der RL 2006/112
angesehen werden kann. Da Herr Eulitz dem Verein
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18) Siehe Rz 30 des Urteils.
19) Siehe Rz 43 des Urteils.
20) EuGH 28. 1. 2010, C-473/08, Eulitz.
21) Vgl EuGH 14. 6. 2007, C-445/05, Haderer.
22) Rz 37 des Urteils.
23) Rz 47 des Urteils.



EIPOS als Lehrkraft zur Verfügung stand und daher
seine Leistungen im Rahmen von Lehrveranstaltun-
gen erbringt, die von einer dritten Einrichtung ange-
botenen werden, kann die Tätigkeit von Herrn Eulitz
nicht als Tätigkeit eines „Privatlehrers“ angesehen
werden.24)

SCHLUSSANTRÄGE DER GENERALANWÄLTE

taxlex-EU 2010/34

C-538/08 und C-33/09, X Holding und
Oracle Nederland
Stand-still-Klausel
Die Ausgangssachverhalte der Rs X Holding und Ora-
cle Nederland, welche miteinander verbunden wur-
den, betrafen jeweils die Nichtabzugsfähigkeit von
Vorsteuern auf gewisse Gegenstände und Dienstleis-
tungen. Die niederländische Finanzverwaltung hatte
den Vorsteuerabzug in beiden Fällen mit einem
Hinweis auf das Beibehaltungsrecht des Vorsteuer-
ausschlusses iSd Art 17 Abs 6 der 6. MwSt-RL
(= Art 176 der RL 2006/112) ausgeschlossen. Bei
beiden Rechtssachen war diesbezüglich strittig, ob
die Niederlande die Gegenstände und Dienstleistun-
gen hinreichend genau bestimmt hat und somit der
Ausschluss vom Vorsteuerabzugsrecht gerechtfertigt
war.

Weiters war bei beiden Rechtssachen unklar, ob
Art 176 der RL 2006/112 es gestattet, das Vorsteuer-
abzugsrecht nur teilweise einzuschränken. Zusätzlich
stellte sich in der Rs Oracle Nederland die Frage, ob
Art 176 der RL 2006/112 einer Änderung des Vor-
steuerausschlusses entgegensteht, wenn bei dieser Än-
derung davon ausgegangen werden kann, dass grund-
sätzlich die Tragweite des Ausschlusses eingeschränkt
wird, dabei jedoch nicht ausgeschlossen werden kann,
dass in einem Einzelfall in einem einzelnen Jahr insb
durch den pauschalen Charakter der geänderten Re-
gelung der Anwendungsbereich der Beschränkung
des Abzugs erweitert wird. GA Mengozzi kam in sei-
nen Schlussanträgen v 28. 1 .201025) zu folgendem
Ergebnis:

1. Art 11 Abs 4 (der 2. MwSt-RL) und Art 17 Abs 6 (der
6. MwSt-RL) sind dahin auszulegen, dass ein Mitgliedstaat,
der von der in diesen Artikeln eingeräumten Möglichkeit des
Ausschlusses des Vorsteuerabzugs in Bezug auf Arten von Aus-
gaben, die als Ausgaben

– für „die Bereitstellung von privaten Transportmöglich-
keiten für das Personal des Arbeitgebers“,

– für „die Verabreichung von Speisen und Getränken an
das Personal des Arbeitgebers“,

– für „die Beschaffung von Wohnraum für das Personal
des Arbeitgebers“

beschrieben sind, Gebrauch gemacht hat, die Vorausset-
zung erfüllt hat, eine Art von hinreichend bestimmten Gegen-
ständen und/oder Dienstleistungen durch – auch nur implizi-
ten – Verweis auf die Natur dieser Gegenstände und/oder
Dienstleistungen zu nennen.

Dagegen ist diese Voraussetzung nicht erfüllt, wenn ein
Mitgliedstaat das Vorsteuerabzugsrecht für Ausgabenarten
ausschließt, die als Ausgaben

– für „Zwecke von Sport und Vergnügungen für das Per-
sonal des Arbeitgebers“,

– für „die Zwecke von Werbegeschenken oder anderen Zu-
wendungen an Personen, die in Bezug auf diese Zuwendun-
gen, wenn ihnen die Umsatzsteuer dafür in Rechnung gestellt
wird oder würde, nicht zum vollen oder einem erheblichen Ab-
zug der Vorsteuer berechtigt sind oder wären“.

2. Art 17 Abs 6 (der 6. MwSt-RL) ist dahin gehend aus-
zulegen, dass er einem Mitgliedstaat erlaubt, einen teilweisen
Ausschluss des Vorsteuerabzugsrechts in Bezug auf Ausgaben
für bestimmte Gegenstände oder Dienstleistungen, der durch
eine vor dem Inkrafttreten der Sechsten Richtlinie erlassene na-
tionale Regelung eingeführt wurde, beizubehalten.

3. Art 17 Abs 6 (der 6. MwSt-RL) ist dahin auszulegen,
dass er einem Mitgliedstaat erlaubt, einen Ausschluss des Vor-
steuerabzugsrechts in Bezug auf eine Ausgabenart, wie zB im
Ausgangsrechtsstreit in der Rs C-33/09 Ausgaben des Steuer-
pflichtigen für die Verabreichung von Speisen und Getränken
zugunsten seiner Mitarbeiter, nach dem Inkrafttreten der ge-
nannten Richtlinie zu ändern, wenn bei dieser Änderung da-
von ausgegangen werden kann, dass grundsätzlich die Trag-
weite des Ausschlusses eingeschränkt wird, dabei jedoch nicht
ausgeschlossen werden kann, dass in einem für den Ausgangs-
rechtsstreit nicht maßgeblichen Einzelfall in einem einzelnen
Jahr insb durch den pauschalen Charakter der geänderten Re-
gelung der Anwendungsbereich der Beschränkung des Abzugs
erweitert wird.

Anmerkung: Mit Hinweis auf die Rsp des
EuGH26) stellt der Generalanwalt in seinen Schluss-
anträgen klar, dass Art 176 der RL 2006/112 nur An-
wendung in Bezug auf Arten von Ausgaben findet,
die sich nach der Natur des erworbenen Gegenstands
oder der erworbenen Dienstleistungen bestimmen.
Die Frage, ob diese Gegenstände oder Dienstleistun-
gen für geschäftliche und/oder für private Zwecke
verwendet werden können, ist dabei nicht zu berück-
sichtigen. Der Ausschluss vom Vorsteuerabzug für
„Zwecke von Sport und Vergnügungen…für das Per-
sonal“, sowie für „Zwecke von Werbegeschenken“ ist
daher nicht von Art 176 der RL 2006/112 gedeckt,
da diese Ausgabenarten allein nach Maßgabe ihres
Zwecks bestimmt werden, ohne darüber hinaus die
Natur der betreffenden Gegenstände und Dienstleis-
tungen einzugrenzen.27)

Ein teilweiser Ausschluss des Vorsteuerabzugs-
rechts steht nach Ansicht des Generalanwalts Art 176
der RL 2006/112 nicht entgegen. Da bereits ein gänz-
licher Ausschluss vom Vorsteuerabzugsrecht gemein-
schaftsrechtlich gedeckt sein kann, muss angesichts
des Grundsatzes a maiore ad minus, der teilweise Aus-
schluss auch von Art 176 der RL 2006/112 gedeckt
sein.28)
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24) Rz 54 f des Urteils.
25) Schlussanträge GA Mengozzi v 28. 1. 2010, C-538/08 und C-33/09,

X Holding und Oracle Nederland.
26) EuGH 5. 10. 1999, C-305/97, Royscot; 30. 3. 2006, C-184/04,

Uudenkaupungin kaupunki.
27) Rz 72 f der Schlussanträge.
28) Rz 76 der Schlussanträge.
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VORLAGEFRAGEN UND VERTRAGS-
VERLETZUNGSVERFAHREN

taxlex-EU 2010/35

C-368/09, Pannon Gép Centrum
Rechnungsangaben und Vorsteuerabzug
Die Rs Pannon Gép Centrum betrifft ein Vorabent-
scheidungsersuchen des Baranya Megyei Bíróság (Un-
garn).29) Dem Gerichtshof werden folgende Fragen
vorgelegt:

1. Sind die nationalen Bestimmungen des Art 13 Abs 1
Nr 16 der általános forgalmi adóról szóló 1992. evi LXXIV.
törvény (Gesetz LXXIV. aus dem Jahr 1992 über die Umsatz-
steuer), die zum Zeitpunkt der Ausstellung der Rechnung gal-
ten, bzw des Art 1/E Abs 1 der VO 24/1995 (XI. 22) des Fi-
nanzministeriums mit der Regelung hinsichtlich der Angaben
in der Rechnung und des Begriffs der Rechnung in Art 2 lit b
der RL 2001/115/EG des Rates zur Änderung der RL 77/388/
EWG mit dem Ziel der Vereinfachung, Modernisierung und
Harmonisierung der mehrwertsteuerlichen Anforderungen an
die Rechnungsstellung insb in dem Fall vereinbar, den Art 13
Abs 1 Nr 16 lit b des Umsatzsteuergesetzes regelt? Bei Beja-
hung dieser Frage:

2. Verstößt die Praxis eines Mitgliedstaats, die formale
Mängel einer Rechnung, die als Grundlage für den Vorsteuer-
abzug dient, mit dem Verlust dieses Rechts ahndet, gegen die
Art 17 Abs 1, 18 Abs 1 lit a bzw 22 Abs 3 lit a und b der
Sechsten Richtlinie?

3. Reicht es für die Ausübung des Rechts auf Vorsteuerab-
zug aus, die in Art 22 Abs 3 lit b der Sechsten Richtlinie vor-
gesehenen Pflichten zu erfüllen, oder sind die Ausübung des
Rechts auf Vorsteuerabzug und die Anerkennung der Rech-
nung als wahrheitsgemäßes Dokument nur möglich, wenn
sämtliche Angaben und Pflichten, die die RL 2002/115/EG
vorsieht, vorhanden bzw erfüllt sind?

taxlex-EU 2010/36

C-392/09, Uszodaépítő
Bestimmung zur rückwirkenden
Rechnungsausstellung
Die Rs Uszodaépítő betrifft ein Vorabentscheidungs-
ersuchen des Baranya Megyei Bíróság (Ungarn).30)
Dem Gerichtshof werden folgende Fragen vorgelegt:

1. Ist eine Bestimmung eines Mitgliedstaats, die am 1. 1.
2008 nach dem Entstehen des Rechts auf Vorsteuerabzug in
Kraft getreten ist und die im Hinblick auf den Abzug der
für die im Geschäftsjahr 2007 erfolgte Erbringung von Dienst-
leistungen bzw Lieferung von Waren erklärten und entrichte-
ten Mehrwertsteuer die Änderung des Inhalts der Rechnungen
und die Einreichung einer ergänzenden Erklärung verlangt,
mit den Art 17 und 20 der Sechsten Richtlinie vereinbar?

2. Ist die in Art 269 Abs 1 des neuen Umsatzsteuergesetzes
vorgesehene Regelung, nach der bei Vorliegen der dort festgeleg-
ten Voraussetzungen die Rechte und Pflichten sich auch dann
nach den Bestimmungen dieses Gesetzes richten, wenn sie be-
reits vor seinem Inkrafttreten – innerhalb des Verjährungszeit-
raums – entstanden sind, mit den allgemeinen Grundsätzen
des Gemeinschaftsrechts vereinbar, sind sie insb objektiv ge-
rechtfertigt, vernünftig und verhältnismäßig und stehen sie
mit dem Grundsatz der Rechtssicherheit im Einklang?

taxlex-EU 2010/37

C-430/09, Tyre Holding
Zurechnung der bewegten Lieferung
bei Reihenlieferungen
Die Rs Tyre Holding betrifft ein Vorabentscheidungs-
ersuchen des Hoge Raad der Nederlanden (Niederlan-
de).31) Dem Gerichtshof wird folgende Frage vorge-
legt:

Wie ist im Licht von Art 28 c Teil A Eingangssatz und
lit a der Sechsten Richtlinie iVm Art 8 Abs 1 lit a und b,
Art 28 a Abs 1 lit a Unterabs 1 und Art 28 b Teil A lit a
Abs 1 (der 6. MwSt-RL) in dem Fall, dass in Bezug auf die-
selbe Ware zwischen als solchen handelnden Steuerpflichtigen
aufeinander folgend zwei Lieferungen durchgeführt werden,
bei denen es sich um eine einzige innergemeinschaftliche Ver-
sendung oder eine einzige innergemeinschaftliche Beförderung
handelt, festzustellen, welcher Lieferung die innergemein-
schaftliche Beförderung zuzurechnen ist, wenn die Beförderung
der Waren von der Person, die sowohl die Eigenschaft des Käu-
fers bei der ersten Lieferung als auch die des Verkäufers bei der
zweiten Lieferung hat, oder für deren Rechnung durchgeführt
wird?

taxlex-EU 2010/38

C-433/09, Kommission/Österreich
NoVA und Umsatzsteuer
Mit dieser Klage gegen Österreich rügt die Kommis-
sion, dass Österreich die Normverbrauchsabgabe in
die Bemessungsgrundlage der Umsatzsteuer bei der
Lieferung eines Kraftfahrzeugs einbezogen hat.32)
Die Kommission beantragt

festzustellen, dass die Republik Österreich, indem sie die
Normverbrauchsabgabe in die Bemessungsgrundlage der in
Österreich bei der Lieferung eines Kraftfahrzeugs erhobenen
Mehrwertsteuer einbezogen hat, ihren Verpflichtungen gem
den Art 78 und 79 (der RL 2006/112) nicht nachgekommen
ist.

taxlex-EU 2010/39

C-441/09, Kommission/Österreich
Ermäßigter Steuersatz auf Lieferung
von Tieren
Mit dieser Klage gegen Österreich rügt die Kommis-
sion österreichische Bestimmungen, nach denen die
Lieferungen, die Einfuhren und der innergemein-
schaftliche Erwerb bestimmter lebender Tiere (insb
Pferde) auch dann einem ermäßigten Steuersatz un-
terliegen, wenn diese Tiere nicht für die Erzeugung
von Nahrungsmitteln bestimmt sind.33) Die Kom-
mission beantragt, dass der Gerichtshof entscheidet:

die Republik Österreich hat dadurch gegen ihre Verpflich-
tungen aus Art 96 und 98 iVm Anhang III (der RL 2006/
112) verstoßen, dass sie auf die Lieferungen, die Einfuhren
und den innergemeinschaftlichen Erwerb bestimmter lebender
Tiere, insb Pferde, die nicht für die Zubereitung von Nah-
rungs- oder Futtermittel verwendet werden, einen ermäßigten
Umsatzsteuersatz anwendet […].

29) ABl C 2010/11, 13 (16. 1. 2010).
30) ABl C 2010/11, 13 (16. 1. 2010).

31) ABl C 2010/24, 23 (30. 1. 2010).
32) ABl C 2010/24, 25 (30. 1. 2010).
33) ABl C 2010/24, 27 (30. 1. 2010).
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C-453/09, Kommission/Deutschland
Ermäßigter Steuersatz auf Lieferung
von Tieren
Mit dieser Klage gegen Deutschland rügt die Kom-
mission deutsche Bestimmungen, nach denen die
Lieferungen, die Einfuhren und der innergemein-
schaftliche Erwerb bestimmter lebender Tiere (insb
Pferde) auch dann einem ermäßigten Steuersatz un-
terliegen, wenn diese Tiere nicht für die Erzeugung

von Nahrungsmitteln bestimmt sind.34) Die Kom-
mission beantragt

festzustellen, dass die Bundesrepublik Deutschland da-
durch gegen ihre Verpflichtungen aus Art 96 und 98 iVm An-
hang III (der RL 2006/112) verstoßen hat, dass sie auf die
Lieferungen, die Einfuhren und den innergemeinschaftlichen
Erwerb bestimmter lebender Tiere, insb Pferde, die nicht für
die Zubereitung von Nahrungs- oder Futtermittel verwendet
werden, einen ermäßigten Umsatzsteuersatz anwendet […].

34) ABl C 2010/24, 32 (30. 1. 2010).


